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1. Ziele des Informations- und Ausbildungskonzepts 

Aus Revisionen von beruflichen Grundbildungen ergeben sich Neuerungen, die an allen drei Lern-

orten umgesetzt werden müssen. Das vorliegende Informations- und Ausbildungskonzept definiert 

die notwendigen Informations- und Ausbildungsmassnahmen für die Berufsbildungsverantwortli-

chen der drei Lernorte und regelt die Zuständigkeiten zwischen Kantonen, Trägerschaften und an-

deren beteiligten Akteuren der beruflichen Grundbildung.  

Das via Kommission B&Q verabschiedete Informations- und Ausbildungskonzept IAK wird dem 

Ticket-Antrag beigelegt (siehe Handbuch Prozess Berufsentwicklung, Schritt 3: Bildungserlasse) 

und beim SBFI eingereicht. 

2. Rahmenbedingungen 

Gemäss Berufsbildungsgesetz (BBG; SR 412.10) obliegt die Aufsichts- und Vollzugspflicht über 

die drei Lernorte den Kantonen; darin eingeschlossen ist auch die Informations- und Ausbildungs-

pflicht der Berufsbildungsverantwortlichen der drei Lernorte. 

Die Trägerschaft der jeweiligen beruflichen Grundbildung erarbeitet aufgrund der vorgenommenen 

Revision die aus ihrer Sicht notwendigen Informations- und Ausbildungsmassnahmen und regelt 

die Zuständigkeiten für deren Umsetzung sowie deren Finanzierung. Bei Meinungsverschieden-

heiten zur Finanzierung zwischen der Trägerschaft und den Kantonen kann ein klärender Aus-

tausch auf Stufe SBBK und Trägerschaft einberufen werden. Die Trägerschaft stimmt das Informa-

tions- und Ausbildungskonzept mit der Kommission B&Q ab, insbesondere mit den bildungssach-

verständigen Personen (Kantonsvertreter/in), welche die Koordination mit der Schweizerischen 

Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) sicherstellen. 

Hinsichtlich der Organisation muss unterschieden werden zwischen: 

• Informationsmassnahmen im Zusammenhang mit Anpassungen in den Bildungserlassen 

(Bildungsverordnung und Bildungsplan) und weiterführenden Instrumenten zur Förderung der 

Qualität (Umsetzungsdokumente wie Ausbildungsprogramm für die Lehrbetriebe, Ausbil-

dungsprogramm für überbetrieblichen Kurse, Lehrplan für Berufsfachschulen, Ausführungsbe-

stimmungen zum Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung, usw.) und der  

• Ausbildungsmassnahmen der Berufsbildungsverantwortlichen zur berufspädagogischen 

Umsetzung der Anpassungen.  

3. Zuständigkeiten für die Informationsmassnahmen 

Für die Informationsmassnahmen sind die Kantone zuständig. Im Falle der Delegation dieser Auf-

gabe an die Trägerschaft oder der Durchführung in Kombination mit den Ausbildungsmassnahmen 

sind die Auslagen zwischen der Trägerschaft und den Kantonen auszuhandeln mit dem Ziel, Infor-

mationsveranstaltungen für die Teilnehmenden kostenlos anzubieten. Für die gegenseitige Ab-

sprache kontaktiert die Trägerschaft in der Regel jeden der betroffenen Kantone einzeln oder nutzt 

die bestehenden Regionalkonferenzen1. 

 
1 CLPO, NW EDK, EDK OST, ZBK 

https://www.ciip.ch/La-CIIP/Organisation/Conferences-de-chefs-de-service/CLPO
http://www.nwedk.ch/willkommen
https://www.edk-ost.ch/die-edk-ost/amtsleiterkonferenz
https://bildung-z.ch/node/226
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Die Einladungen zu den Informationsveranstaltungen können von den betroffenen Kantonen ver-

sendet werden. Die Räumlichkeiten können ebenfalls von den betroffenen Kantonen zur Verfü-

gung gestellt werden. Der Inhalt und die weiteren Kosten der Informationsveranstaltung werden 

von der Trägerschaft definiert bzw. getragen. In der Präsentation kann die bzw. der jeweils zustän-

dige kantonale Ausbildungsberater/in bzw. Berufsinspektor/in einen Teil übernehmen.  

In der lateinischen Schweiz werden die Informationsveranstaltungen (Séances de lancement) vom 

EHB (IFFP) gemeinsam mit den Partnern organisiert und durchgeführt. 

4. Zuständigkeiten Ausbildungsmassnahmen 

Für Ausbildungsmassnahmen ist die Trägerschaft zuständig. Bei kombinierten Informations- und 

Ausbildungsmassnahmen sind die Auslagen des Informationsteils wie oben beschrieben auszu-

handeln. 
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5. Grundsätze für die Umsetzung des Informations- und Ausbil-
dungskonzepts 

Nachfolgend sind die Grundsätze aufgeführt, die für die einheitliche Umsetzung der Revision in 

der ganzen Schweiz leitend sind:  

• Die Organisation der Arbeitswelt bildet die Trägerschaft, die für die Planung, Vorbereitung und 

Durchführung von Informations- und Ausbildungsveranstaltungen verantwortlich ist. 

• Die Konzeption, Planung, Vorbereitung und Durchführung von Informations- und Ausbildungs-

gefässen erfolgt unter Einbezug der Kantone, des SBFI sowie Dienstleistungsanbietern. Darin 

werden gemeinsam die finanziellen und organisatorischen Zuständigkeiten geregelt. Die bil-

dungssachverständigen Personen der SBBK in den Kommissionen B&Q unterstützen diese 

Absprache zwischen Trägerschaft und den Kantonen aktiv.  

• Die Kantone verfügen über die notwendigen Informationen und Hilfsmittel, um die Umsetzung 

in den Betrieben und an den Berufsfachschulen professionell zu unterstützen. 

• Die Grundkonzeptionen aus der Revision werden stringent umgesetzt. 

• Gute Praxis aus laufenden oder bereits abgeschlossenen vergleichbaren Umsetzungen wird 

miteinbezogen. 

• Die folgenden Umsetzungsdokumente (gemäss Anhang 1 des Bildungsplans) werden in Ar-

beitsgruppen erstellt und in der Ausbildung eingesetzt: Lerndokumentation, Ausbildungspro-

gramm für die Lehrbetriebe, Ausbildungsprogramm für die überbetrieblichen Kurse (üK), Lehr-

plan für die Berufsfachschulen, Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren mit 

Abschlussprüfung usw. 

• Die Umsetzungsinstrumente werden gemäss den Konzepten aufgebaut: 

­ Die Herausforderungen der Kompetenzorientierung werden zielgruppenadäquat vermittelt.  

­ Die Berufsbildungsverantwortlichen haben einen einfachen Zugang zu den entsprechen-

den Umsetzungsinstrumenten. 

­ Die Umsetzungsinstrumente sind aufeinander abgestimmt. 

• Alle betroffenen Berufsbildungsverantwortlichen der drei Lernorte verfügen über vollständige 

Informationen zu den neuen Grundbildungen und werden in die Handhabung und Umsetzung 

des Bildungsplans resp. der jeweiligen Umsetzungsdokumente eingeführt. 

• Die Berufsbildner/innen in den üK arbeiten an allen Kursorten mit einheitlichen Ausbildungs- 

und Bewertungsgrundlagen. 

• Die Informations- und Ausbildungsmassnahmen in den drei Sprachregionen erfolgt durch die 

Kantone in Zusammenarbeit mit der zuständigen Trägerschaft und bei Bedarf mit Dienstleis-

tungsanbietern. 
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6. Neuerungen und deren Auswirkungen 

Nachfolgend sind die wichtigsten Neuerungen aufgeführt, die sich aus der Revision ergeben und 

für die Umsetzung wichtig sind. Aus diesen Neuerungen werden der Informations- und der Ausbil-

dungsbedarf abgeleitet. 

Neuerungen, nach Wichtigkeit 

aufgeführt 

Begründung / Erklärungen / Auswirkungen 

Konsequente Handlungskompeten-

zorientierung an allen drei Lernor-

ten  

Eine konsequente Handlungskompetenzorientierung an 

allen drei Lernorten wird umgesetzt. Die Fächerorientie-

rung in den Berufsfachschulen fällt weg.  

Gesamtkonzept der beruflichen 

Grundbildung, Systematik, keine 

Fachrichtungen 

Dreijährige EFZ-Grundbildung:  

Die berufliche Grundbildung gewährleistet eine generalis-

tische Ausbildung, ohne Schwerpunkte. 

Zweijährige EBA-Grundbildung:  

Konsequente Abstimmung der EBA- auf die EFZ-Grund-

bildung (Struktur der Handlungskompetenzen, Ausbil-

dungsplanung). Die Durchlässigkeit nach Abschluss der 

EBA-Grundbildung ins 2. Jahr der EFZ-Grundbildung ist 

gewährleistet. Ohne Schwerpunkte. 

Bildungsverordnung und Bildungs-

plan 

Die Bildungsverordnung dient als rechtliche Grundlage 

und umfasst die relevanten Informationen wie die Anzahl 

Tage im Betrieb, die Anzahl Lektionen an den Berufs-

fachschulen und die Struktur der überbetrieblichen Kurse. 

Der Bildungsplan ist auf der Leitvorlage Handlungskom-

petenz-Modell erstellt und erfüllt die Ansprüche der 

Handlungskompetenzorientierung. Das Berufsbild und 

die Übersicht der Handlungskompetenzen ist integriert; 

die Leistungsziele pro Lernort konkretisieren die Hand-

lungskompetenzen. 

Handlungskompetenzen  EFZ-Grundbildung:  

Im Bildungsplan sind neue Ausbildungsinhalte aufgenom-

men worden. Diese neuen Handlungskompetenzen sind: 

«Einfache Aufträge im eigenen Baubereich erteilen», 

«Einfache Arbeiten im eigenen Baubereich überwachen» 

und «Ausgeführte Baustellenarbeiten im Team bespre-

chen und zukünftige Arbeitsabläufe sowie eigene Kompe-

tenzen optimieren».  

Zudem wurde das Gewicht auf die Kommunikation und 

die Zusammenarbeit mit verschiedenen Anspruchsgrup-

pen erhöht. 

Neu ist auch die Integration von Kursen zu Absturzsiche-

rung, Anschlagen von Lasten und Hubarbeitsbühne in die 

überbetrieblichen Kurse. 
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Der Digitalisierung wird in verschiedenen Bereichen 

Rechnung getragen. 

EBA-Grundbildung:  

Um die Durchlässigkeit zur EFZ-Grundbildung sicherzu-

stellen und die EBA-Grundbildung ebenfalls an die geän-

derte Arbeitswelt anzupassen, sind im Bildungsplan EBA 

neue Ausbildungsinhalte aufgenommen worden. Diese 

neuen Handlungskompetenzen sind: «Einfache Bauteile 

auf Anweisung versetzen» und «Einfache Bauteile aus 

Mörteln, Abdichtungen und Dämmungen erstellen». 

Neu ist die Integration von Kursen zu Absturzsicherung, 

Anschlagen von Lasten und Hubarbeitsbühne in die über-

betrieblichen Kurse. 

Der Digitalisierung wird in verschiedenen Bereichen 

Rechnung getragen. 

Ausbildung an den  

Berufsfachschulen (BFS) 

Der Unterricht erfolgt handlungskompetenzorientiert. 

Schultagemodell EFZ: 1 - 1 - 1 

Schultagemodell EBA: 1 - 1 

Der schulische Unterricht ist nicht mehr in Fächern, son-

dern nach Handlungskompetenzen organsiert; die Lektio-

nentafel der Bildungsverordnung führt die Handlungs-

kompetenzbereiche als Unterrichtsbereiche auf.  

Die Berufskenntnisse werden handlungskompetenzorien-

tiert unterrichtet. In der Lernortkooperationstabelle ist 

festgehalten, wann die einzelnen Handlungskompeten-

zen in der BFS bearbeitet werden.  

Es wird ein Lehrplan für die BFS erarbeitet. 

Ausbildung in den überbetrieblichen 

Kursen 

Das Ausbildungsprogramm für die überbetrieblichen 

Kurse wird an den Handlungskompetenzen und der Lern-

ortkooperationstabelle ausgerichtet. 

EFZ-Grundbildung:  

Die Gesamtdauer der überbetrieblichen Kurse beträgt 72 

Tage.  

Neue Inhalte in den überbetrieblichen Kursen sind: 

­ Kurs Höhensicherung 

­ Kurs Hubarbeitsbühne 

­ Kurs Anschlagen von Lasten 

EBA-Grundbildung:  

Neu beträgt die Gesamtdauer der überbetrieblichen 

Kurse 57 Tage.  

Neue Inhalte in den überbetrieblichen Kursen sind: 

­ Kurs Höhensicherung 

­ Kurs Hubarbeitsbühne 

­ Kurs Anschlagen von Lasten 
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Betriebliche Ausbildung Das Ausbildungsprogramm für die Lehrbetriebe wird an 

den Handlungskompetenzen und der Lernortkooperati-

onstabelle ausgerichtet. 

Lerndokumentation Die Lerndokumentation wird an den Handlungskompe-

tenzen ausgerichtet. 

Qualifikationsverfahren mit Ab-

schlussprüfung 

Neu besteht die Abschlussprüfung nur noch aus dem 

praktischen Teil. Auf die schulische Abschlussprüfung 

wird in Zukunft verzichtet. Die praktische Abschlussprü-

fung (VPA) wird mit einem Fachgespräch von einer 

Stunde abgeschlossen.  

Die schulische Erfahrungsnote erhält für das Bestehen 

des Qualifikationsverfahrens mehr Gewicht. Damit soll 

die Wichtigkeit des Unterrichts an der Berufsfachschule 

unterstrichen werden. Die praktische Abschlussprüfung 

wird mit 50 Prozent für das Bestehen des Qualifikations-

verfahrens gewichtet. 

Anhang 2: Begleitende Massnah-

men der Arbeitssicherheit und des 

Gesundheitsschutzes 

Die Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesund-

heitsschutzes wurden aufgrund der neuen Handlungs-

kompetenzen ergänzt. 

EFZ-Grundbildung:  

Zu folgenden Arbeiten werden Massnahmen der Arbeits-

sicherheit und des Gesundheitsschutzes eingeführt:  

­ Arbeiten mit Hubarbeitsbühnen 

­ Höhensicherung / Arbeiten mit persönlicher Schutzaus-

rüstung gegen Absturz (PSAgA) 

EBA-Grundbildung:  

Neue Massnahmen zu folgenden Arbeiten:  

­ Arbeiten mit Hubarbeitsbühnen 

­ Höhensicherung / Arbeiten mit persönlicher Schutzaus-

rüstung gegen Absturz (PSAgA) 
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7. Übersicht Informations- und Ausbildungsthemen  

Die nachfolgende Übersicht zeigt, wer zu welchen Themen informiert ("I" für Information) bzw. in-

formiert und ausgebildet ("A" für Information und Ausbildung) werden muss.  

 

Thema 

Berufsbild-

ner/innen 

und Praxis- 

bildner/in-

nen in Lehr-

betrieben 

Schullei-

tungsmit-

glieder, 

Lehrperso-

nen 

Berufsbild-

ner/innen in 

den üK 

Prüfungs-

expert/in-

nen 

Zuständig 

Gesamtkonzept, 

Bildungsverord-

nung, Bildungs-

plan 

I I I I Trägerschaft  

Bildung in berufli-

cher Praxis 

I / A I I I Trägerschaft 

und Kantone 

Überbetriebliche 

Kurse  

I  I  I / A I  Trägerschaft  

Schulische Bil-

dung  

I I / A I I Trägerschaft 

und Kantone 

Qualifikations-

verfahren mit Ab-

schlussprüfung 

I I I A Trägerschaft 

und Kantone 
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8. Informationsmassnahmen  

 

Zeitpunkt Zielgruppe  Massnahme / Inhalt Mittel  

Ab Sommer 2024 Alle  Periodische Information über 

den Stand der Revision und 

die neue Grundbildung / Do-

kumente aufschalten  

Webseiten, Mailings, Newslet-

ter, Verbandszeitschrift, Infor-

mationsportal der OdA, usw. 

Ab Herbst 2024  Berufsbild-

ner/innen und 

Praxis- 

bildner/innen 

in den Lehr-

betrieben 

Information über die neue 

Ausbildung; Vorstellen der 

Umsetzungsdokumente;  

- Neue Grundbildung: Auf-

bau, Handlungskompe-

tenzen, Lernortkoopera-

tion, Lerndokumentation, 

Qualifikationsverfahren  

- Neue betriebliche Instru-

mente: Ausbildungspro-

gramm, Lehr- und Lern-

mittel 

- Arbeitssicherheit und Ge-

sundheitsschutz, Umwelt-

schutz 

Informationsveranstaltung(en) 

für Praxis- 

bildner/innen in den Lehrbe-

trieben / Informationsportal 

der OdA in Zusammenarbeit 

mit den Kantonen  

Ab Herbst 2024 Schulleitungs-

mitglieder, 

Lehrpersonen 

Information über die neue 

Ausbildung; Vorstellen der 

Umsetzungsdokumente;  

- Neue Grundbildung: Auf-

bau, Handlungskompe-

tenzen, Lernortkoopera-

tion, Qualifikationsverfah-

ren  

- Neue schulische Instru-

mente: Ausbildungspro-

gramm (Lektionentafel), 

Lehr- und Lernmittel 

Informationsveranstaltung(en) 

für Schulleitungsmitglieder 

und Lehrpersonen / Informati-

onsportal der OdA in Zusam-

menarbeit mit den Kantonen  

Ab Herbst 2024 Berufsbild-

ner/innen in 

den üK 

Information über die neue 

Ausbildung; Vorstellen der 

Umsetzungsdokumente;  

Informationsveranstaltung(en) 

für Berufsbildner/innen in den 

üK / Informationsportal der 

OdA  
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- Neue Grundbildung: 

Aufbau, Handlungskom-

petenzen, Lernortkoope-

ration, Lerndokumenta-

tion, Qualifikationsver-

fahren 

- Organisationsreglement 

AKüK 

- Neue üK Instrumente: 

üK-Planung, Lehr- und 

Lernmittel 

- Arbeitssicherheit und 

Gesundheitsschutz, Um-

weltschutz 

Ab Herbst 2024 Prüfungsex-

pert/innen 

Information über die neue 

Ausbildung; Vorstellen der 

Umsetzungsdokumente;  

- Neue Grundbildung: 

Aufbau, Handlungskom-

petenzen, Lernortkoope-

ration, Lerndokumenta-

tion, Qualifikationsver-

fahren 

- Ausführungsbestimmun-

gen Qualifikationsver-

fahren 

Informationsveranstaltung(en) 

/ Schulungen für die Prü-

fungsexpert/innen zu den 

Themen Handlungskompeten-

zorientierung, Fachgespräch 

und Qualifikationsverfahren 
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9. Erstellen der Umsetzungsdokumente und daraus folgende Informations-/Ausbildungsmassnahmen 

Zu erstellende Um-

setzungsdokumente  

Aufwand / Ziel Erstellt durch Erstellt bis Informationsmassnahme / Ziel-

publikum / Inhalt / Zeitpunkt 

Ausbildungsmassnahme / Ziel-

publikum / Inhalt / Zeitpunkt 

Ausbildungsprogramm 

sowie Ausbildungsin-

strumente für die Lehr-

betriebe; Lernortko-

operationstabelle 

Lerndokumentation, 

Mindestanforderungen 

an den Betrieb 

Berufsbildner/innen in 

den Lehrbetrieben 

können die Revision 

der beruflichen 

Grundbildungen im 

eigenen Arbeitsbe-

reich umsetzen. 

OdA Q3 2024 
Informationsveranstaltungen für die 

Berufsbildner/innen aus den Lehr-

betrieben (vgl. Kapitel 8) 

 

 

 

 

Kurse für die Berufsbildner/innen 

aus den Lehrbetrieben (vgl. Kapi-

tel 8) 

 

 

 

 

Lehrplan für die Be-

rufsfachschulen sowie 

Umsetzungsinstru-

mente; Lernortkoope-

rationstabelle 

Lernmedien BFS 

Lehrpersonen an den 

Berufsfachschulen 

sind in der Lage die 

Revision der berufli-

chen Grundbildungen  

umzusetzen. 

OdA Q3 2024 Informationsveranstaltungen für die 

Schulleitungen und Lehrpersonen 

(vgl. Kapitel 8) 

 

 

 

Kurse für die Schulleitungen und 

Lehrpersonen (vgl. Kapitel 8) 

 

 

 

Ausbildungsprogramm 

sowie Ausbildungsin-

strumente für die üK; 

Lernortkooperationsta-

belle; 

Berufsbildner/innen in 

den üK können die 

Revision der berufli-

chen Grundbildungen 

OdA Q3 2024 Informationsveranstaltungen für die 

Berufsbildner/innen in den üK (vgl. 

Kapitel 8) 

 

 

Kurse für die Berufsbildner/innen 

in den üK (vgl. Kapitel 8) 
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Organisationsregle-

ment für die überbe-

trieblichen Kurse 

im eigenen Arbeits-

bereich umsetzen. 

 

 

 

 

Ausführungsbestim-

mungen zum QV mit 

Abschlussprüfung 

Das revidierte Qualifi-

kationsverfahren wird 

schweizweit einheit-

lich und korrekt um-

gesetzt. 

OdA Q3 2024 Teil der Informationsveranstaltun-

gen für die Ausbildner/innen aller 

Lernorte und für Prüfungsexperten/ 

-innen (vgl. Kapitel 8)  

 

• Teil der Kurse für die Ausbild-

ner/innen aller Lernorte (vgl.  

Kapitel 8) 

• Schulung der Prüfungsexper-

ten/-innen  
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10. Kontakte  

• Trägerschaft:  

Schweizerischer Baumeisterverband und Sektionen: https://baumeister.swiss/ 

• Kantone:  

Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK): www.sbbk.ch 

Berufsinformationszentren: www.berufsberatung.ch 

Regionale Arbeitsvermittlungszentren: www.arbeit.swiss  

• Schweizerische Vereinigung der Berufsfachschullehrpersonen: Maurerfachlehrervereinigung 

(MFLV):   

• Präsident Daniel Obrist: daniel.obrist@mflv.ch 

• Vize-Präsident Jean-Manuel Aeberli: Jean-Manuel.Aeberli@rpn.ch 

• Überbetriebliche Kurse – Präsident der üK-Kommission:  

• Rosario Gross: rosario.gross@baumeister.ch 

• Ansprechpartner für die Maurerlehrhallen  

• Patrik Birrer: pbirrer@mls.ch 

• René Engetschwiler: r.engetschwiler@bvksg.ch 

• Marco Fässler: faessler@ssic-ti.ch 

• Kilian Lötscher: kloetscher@ave-wbv.ch 

• Weitere Interessierte (wie z.B. Eltern, Jugendliche, Medien etc.) 

• www.bauberufe.ch  

 

https://baumeister.swiss/
https://www.edk.ch/de/sbbk
https://sbvch.sharepoint.com/sites/MasterplanSBV-Berufsbildung2030PRJ_Int/Freigegebene%20Dokumente/Revisionen%20BGB/0%20BGB%20Projektplanung%20ab%201.10.22/Vernehmlassung%20intern%20Februar%202023/Ausbildungs-%20und%20Informationskonzept/www.berufsberatung.ch
http://www.arbeit.swiss/
mailto:daniel.obrist@mflv.ch
mailto:Jean-Manuel.Aeberli@rpn.ch
mailto:rosario.gross@baumeister.ch
mailto:pbirrer@mls.ch
mailto:r.engetschwiler@bvksg.ch
mailto:faessler@ssic-ti.ch
mailto:kloetscher@ave-wbv.ch
https://baumeister.swiss/bildung/bauberufe/

